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33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §64 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Mit dem im § 64 Abs 2 Z 2 BewG angeführten "Zeitraum" kann nur jener Erhebungszeitraum gemeint sein, der für jene

Steuer gilt, für die der Abzug von Schulden vorgenommen werden soll. Der Erhebungszeitraum für die

Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer ist aber das Kalenderjahr, weshalb iSd § 64 Abs 2 Z 2 BewG als Steuerschuld

nur jene Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer in Betracht kommen kann, die das vom jeweiligen

Feststellungszeitraum aus gesehen, vorangegangene Jahr betrifft.
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